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Corona-Sonderzahlung für den Beamtenbereich angestoßen 
 
Horst Seehofer, Bundesminister des Innern, hat am 27. Oktober 2020 einen Eilgesetzentwurf für eine einmalige 
Sonderzahlung an Beamtinnen und Beamte des Bundes vorgelegt. Damit wird eine Zusage aus der Tarifeinigung 
umgesetzt. 
„Der Umsetzung der Corona-Sonderzahlung für den Beamtenbereich sind wir einen erheblichen Schritt näherge-
kommen. Die Bundesregierung, vertreten durch den Bundesminister des Innern, hat Wort gehalten und bereits 
einen Eilgesetzentwurf zur Gewährung einer einmaligen Sonderzahlung an Besoldungsberechtigte des Bundes 
vorgelegt. Damit ist ein ganz zentraler Teil der im Tarif getroffenen Einkommensverbesserungen auch für die Be-
amten angegangen. Dies ist uneingeschränkt zu begrüßen und verdient Anerkennung“, sagte der dbb Vize und 
Fachvorstand für Beamtenpolitik, Friedhelm Schäfer. 

Am 25. Oktober 2020 hatten sich die Arbeitgeber und die Gewerkschaften in der Einkommensrunde auf den Ta-
rifvertrag „Corona-Sonderzahlung 2020“ geeinigt. Dieser sieht Sonderzahlungen in Höhe von 600 Euro für die 
untersten Entgeltgruppen, 400 Euro für mittlere Entgeltgruppen sowie 300 Euro für obere Entgeltgruppen vor. 
Der Gesetzentwurf überträgt die einmalige Corona-Sonderzahlung auf den Beamtenbereich bis einschließlich der 
Besoldungsordnung A 15. Demnach bekommen Beamtinnen und Beamte der Besoldungsgruppen A 3 bis A 8 eine 
Corona-Sonderzahlung in Höhe von 600 Euro. Für die Besoldungsgruppen A 9 bis A 12 sind 400 Euro und für die 
Besoldungsgruppen A 13 bis A 15 300 Euro vorgesehen. Der Gesetzentwurf soll noch Anfang November vom Bun-
deskabinett beschlossen werden, um eine rechtzeitige Auszahlung der steuerfreien Sonderzahlung an die Besol-
dungsberechtigten zu ermöglichen. 

„Wir erleben hier tatsächlich den Gleichklang der Entwicklung im Tarif und Beamtenbereich. Dies ist gut und rich-
tig – und ist Forderung des dbb. Die Einkommensrunde ist für den dbb erst beendet, wenn eine vollständige Über-
tragung des Volumens des Tarifergebnisses auf Beamtinnen und Beamte stattgefunden hat und hier insbesondere 
die zentralen Linearanpassungen für die Jahre 2021 und 2022 in einem eigenständigen Besoldungs- und Versor-
gungsanpassungsgesetz erfasst sind“, sagte Schäfer. „Der Bundesminister und die Bundesregierung haben Wort 
gehalten und alles getan, um die vom dbb eingeforderte Zahlbarmachung noch im Jahre 2020 zu ermöglichen. 
Dies ist uneingeschränkt zu begrüßen.“ 

Bundesfinanzhof zur Steuerpflicht bei Hausübertragung gegen „Rente“ 
 

Das Meldet die Nachrichtenagentur AFP: Wenn Eltern ihr Haus einem ihrer Kinder gegen monatliche Zahlungen 
vermachen, werden darauf teilweise Steuern fällig. Das gilt auch, wenn diese Zahlungen als „Rente“ ausgestaltet 
wurden, wie der Bundesfinanzhof (BFH) in München in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil entschied. 
Im Streitfall hatte ein Ehepaar aus NRW 2012 sein Grundstück mit Haus einem seiner Söhne übertragen. Im Ge-
genzug sollte der Sohn 30 Jahre lang monatlich eine Rente von 1.000 Euro bezahlen. Nach dem Tod beider Eltern 
sollte das Geld an die Geschwister gehen. So bekam die Familie des Sohnes das Haus deutlich unter seinem Wert, 
und die Eltern hofften auf steuerfreie Alterseinkünfte. Doch der BFH folgte dem nicht. Auch wenn die Eltern das 
Haus unter Wert abgegeben hätten, sei die Übertragung an den Sohn „ein einkommensteuerbares Veräußerungs-
geschäft“. Konkret seien die Rentenzahlungen zu behandeln wie die Tilgung eines Darlehens. Davon ist der Zins-
anteil für die Eltern steuerpflichtig. (Az.: VIII R 3/17) 
 


